
Stefan Schima. Papsttum und Nachfolgebeeinflussung: Von den Anfängen bis zur
Papstwahlordnung 1179. Freistadt: Plöchl, 2011. XXVI, 466 S. ISBN 978-3-901479-72-4.

Reviewed by Rainer Murauer

Published on H-Soz-u-Kult (July, 2013)

S. Schima: Papsttum und Nachfolgebeeinflussung

In einem Jahr, in dem scheinbar Undenkbares
geschieht und ein Papst aus freien StÃ¼cken zu-
rÃ¼cktritt, gewinnt dieses 2011 in einem kleinen, im
oberÃ¶sterreichischen MÃ¼hlviertel beheimateten Ver-
lag erschienene Buch, das auf einer im Wintersemes-
ter 2003/2004 an der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tÃ¤t der UniversitÃ¤t Wien angenommenen Habilitati-
onsschrift beruht, erst recht an Bedeutung. Denn in kei-
ner anderen Konstellation kann ein Papst eher Einfluss
auf seine Nachfolge nehmen. MaÃgeblich ist ferner, dass
es der Papst allein ist, der den Modus der Wahl fest-
legt und den Kreis der WÃ¤hler bestimmt, weil er die
KardinÃ¤le ernennt. Ein lange dauernder Pontifikat er-
mÃ¶glicht einem Papst die Erneuerung des gesamten
Wahlkollegiums; durch gezielte Berufungen kann er we-
nigstens die Hoffnung haben, dass ihm nahestehende
PersÃ¶nlichkeiten auch einen Nachfolger wÃ¤hlen, der
in seinem Sinn ist. Argumente fÃ¼r die Einsetzung eines
Nachfolgers wÃ¤ren etwa die Vermeidung von Vakanzen
und Schismen, dagegen sprÃ¤che die drastisch erhÃ¶hte
Gefahr des Nepotismus.

DasThemawurde schon Ende des 19. Jahrhunderts in
einer Schweizer Dissertation von Karl Holder Karl Hol-
der, Die Designation der Nachfolger durch die PÃ¤pste,
Freiburg 1892. aufgegriffen, die zu einer lebhaften Dis-
kussion in der Scientific Community fÃ¼hrte. Holder be-
schrÃ¤nkte sich nicht auf die im Titel seines Werks an-
gefÃ¼hrte Designation, die er als Bestellung des Nach-
folgers ohne BerÃ¼cksichtigung der WÃ¤hler definier-
te, sondern ging Ã¼ber die selbst gesteckte Grenze hin-
aus und untersuchte auch die hÃ¤ufiger vorgekomme-

nen Nachfolgeempfehlungen, die vom Designierenden
an die Wahlberechtigten gerichtet waren. WÃ¤hrend
Holder, dessen Arbeit die Entwicklung bis Alexander
VIII. (1689â1691) berÃ¼cksichtigt, mit 113 Seiten aus-
kommt, umfasst Schimas Band ohne BerÃ¼cksichtigung
von Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Personen-
register 403 Seiten. Er erweitert den Rahmen abermals
und beschreibt ihn mit dem Terminus âNachfolgebe-
einflussungâ. Zu neuen Einsichten gegenÃ¼ber Hol-
der kommt Schima etwa beim Wechsel von Stephan
II. (III.) zu seinem Bruder Paul I. (757â767), den er als
wesentlichen Bestandteil des karolingisch-pÃ¤pstlichen
BÃ¼ndnisses begreift, wenn er auch vielleicht nie mit
Pippin dem JÃ¼ngeren akkordiert war (S.Â 178â183).
Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen in kurzen
AbstÃ¤nden aufeinander folgenden PÃ¤psten sind aber
kein eindeutiger Beleg fÃ¼r eine Nachfolgebeeinflus-
sung durch den VorgÃ¤nger; vielmehr kam dem Fami-
lienoberhaupt die ausschlaggebende Rolle zu, so bei den
TuskulanerpÃ¤psten des 11. Jahrhunderts.

Die Designationsfrage stellte sich Ã¼brigens schon
am Beginn der Papstgeschichte, Clemens I. (88â97) soll
laut dem apokryphen Clemens-Brief an Jakobus, den
Paucapalea dem Decretum Gratiani beifÃ¼gte (C. 8 q.
1 c. 2), von Petrus designiert worden sein; nichtsdesto-
trotz gibt es dafÃ¼r keinen sicheren Beleg. Eine eindeu-
tig belegbare und erfolgreiche Papstdesignation gab es
Ã¼brigens nur einmal, als Felix IV. (526â530) Bonifaz II.
(530â532) zu seinem Nachfolger bestimmte. Wie umstrit-
ten diese Vorgangsweise war, lÃ¤sst sich daran ermes-
sen, dass der Senat eingriff und der Klerus einen Gegen-
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papst (Dioskur) wÃ¤hlte. Bonifaz setzte sich durch â we-
niger wegen der Designation als vielmehr wegen des ra-
schen Todes seines Kontrahenten. Eine Designation des
Hormisdas (514â523) gilt zumindest als wahrscheinlich.
Eventuell kÃ¶nnen die Ereignisse von 1045, als Bene-
dikt IX. die PapstwÃ¼rde an Gregor VI. gegen finanzielle
Kompensation abtrat, noch dazugezÃ¤hlt werden.

Das Designationsrecht scheint die rÃ¶mische Syn-
ode vom 1. MÃ¤rz 499 unter Papst Symmachus (498â514)
vorauszusetzen, da sie Vorkehrungen fÃ¼r den Fall trifft,
dass ein plÃ¶tzlich verstorbener Papst dieses ihm offen-
bar zustehende Recht nicht mehr wahrnehmen konnte.
Nach Holder war die Synode von demWunsch motiviert,
die Eingriffe der weltlichen Gewalt in die Papstwahl zu
unterbinden. Das die Designation durch den Papst be-
schreibende Verbum decernere impliziert einen maÃgeb-
lichen Einfluss, zumal die Designierten in der Regel auch
gewÃ¤hlt wurden. Zwar wurde dieser Kanon in das De-
cretum Gratiani aufgenommen (D. 79 c. 10), doch wurde
er spÃ¤ter von den Dekretisten zu einer bloÃen Nachfol-
geempfehlung an das Kollegium der WÃ¤hler umgedeu-
tet (S.Â 396). Am AusfÃ¼hrlichsten behandelt Huguccio
dieses Problem (Glosse zu C. 8 q. 1 pr., s. v. quidam): de-
cernere bedeutet fÃ¼r ihn hier beraten, de electione nicht
Wahl durch den Papst, sondern eineWahl der KardinÃ¤le
nach dem Tod des Papstes (S.Â 396). Das Dekret enthÃ¤lt
auch ein Dictum Gratians zu einem Kanon des Zwei-
ten Lateranum (c. 16), das BischÃ¶fen die Einsetzung ei-
nes Nachfolgers (instituere) untersagt, wohl aber in eine
Nachfolgeempfehlung mÃ¼ndet. Auch wenn das Zweite
Lateranum das decernere des Symmachus nicht aufgreift,
so hat es zweifellos dem Vorschlag eines Amtsinhabers
groÃe Bedeutung zugemessen. In Ã¤hnlicher Weise ar-
gumentierten auch andere Dekretisten, deren Kommen-
tare Schima ausgiebig referiert (S.Â 328â333). Die immer
wieder als vermeintliche Tatsache erÃ¶rterte Designie-
rung des Clemenswird durchwegs â auch von denDekre-
tisten â als ungeeignetes Vorbild fÃ¼r kÃ¼nftige Nach-
besetzungen verworfen, da es kaum mÃ¶glich sei, einen
Kandidaten mit dessen VorzÃ¼gen zu finden.

Nach Holder waren Designationen durch den Vor-
gÃ¤nger immer dann wirksam, wenn der weltliche, vor
allem kaiserliche Einfluss auf die rÃ¶mische Kirche ge-
ring war (so zur Zeit der Gregorianischen Reform). Im
umgekehrten Falle, etwa unter den Ottonen oder un-
ter Heinrich III., traten kaiserliche Designationen an die
Stelle der pÃ¤pstlichen. Das Papstwahldekret von 1059
begÃ¼nstigte den Erfolg von Designationen, da es das
Wahlrecht allein den KardinÃ¤len Ã¼bertrug, wÃ¤hrend
die EinfÃ¼hrung der Zweidrittelmehrheit auf dem Drit-

ten Lateranum (1179) erfolgreiche Designationen er-
schwerte oder gar unmÃ¶glich machte. Die Durchset-
zung der Exklusive machte schlieÃlich der Designati-
on endgÃ¼ltig den Garaus. âStarkenâ PÃ¤psten mag
man am ehesten den Versuch zutrauen die Nachfolge zu
regeln. Der Nachweis im Einzelfall bleibt jedoch stets
schwierig. Selbst Ã¼ber den letzten Willen Gregors VII.,
der von Ã¼berdurchschnittlich vielen Quellen berichtet
wird, lÃ¤sst sich keine Klarheit gewinnen. Hat er Abt
Desiderius von Monte Cassino, der schlieÃlich als Vik-
tor III. den Stuhl Petri bestieg (1086â1087), vor allen an-
deren Kandidaten genannt oder hat er gerade ihn von
der Nachfolge ausschlieÃen wollen? Letzteres wird we-
gen des zeitweise gespannten VerhÃ¤ltnisses zwischen
Gregor und Desiderius von den meisten Forschern an-
genommen, auch Schima tendiert vorsichtig zu dieser
Auffassung (S.Â 304â306). Da Gregor jedenfalls mehre-
re Kandidaten genannt hat, unter denen sich auch der
spÃ¤tere Urban II. (1088â1099) befand, hat er den Wahl-
akt als entscheidend fÃ¼r die Nachfolgeregelung nicht
in Frage gestellt. Viktor III. schrieb den KardinÃ¤len und
BischÃ¶fen gar vor (monuit atque praecepit), Oddo von
Ostia (Urban II.) zu wÃ¤hlen, schrÃ¤nkte diese Anwei-
sung nach dem Bericht der Chronik von Monte Cassino
aber gleichwieder ein: quousque id facere possitis. Von der
Designation bleibt also wiederum nichts Ã¼brig, auch
Viktors Akt ist mit Schima als Empfehlung zu klassifi-
zieren (S.Â 308f.).

Ferner beschÃ¤ftigt sich Schimamit derThematik des
Nachfolgeausschlusses, den er als ânegative Designati-
onâ bezeichnet. Hierunter fÃ¤llt etwa die Besetzung ei-
nes auswÃ¤rtigen Bischofsstuhles mit einer dem Papst
missliebigen Person, was zumindest so lange eine funk-
tionierende Strategie war, als der Bistumswechsel in der
Kirche verboten war (bis ins 10. Jahrhundert), der Betref-
fende also nicht zum Bischof von Rom gewÃ¤hlt werden
konnte. Ein anderes Instrument war die Exkommunika-
tion, die den Verlust des passiven Wahlrechts nach sich
zog: Leo IV. (847â855) ging auf diese Weise gegen Ana-
stasius Bibliothecarius vor (850, 853), ohne verhindern zu
kÃ¶nnen, dass dieser nach Leos Tod doch zum Gegen-
papst von Benedikt III. (855â858) gewÃ¤hlt wurde; Gre-
gor VII. suchte so die allgemeine Anerkennung des Ge-
genpapstes Clemens III. (1080â1100) zu verhindern.

Die von etlichen Forschern, insbesondere Walter
Ullmann, als institutionalisiert angenommene Anwart-
schaft des Archidiakons der rÃ¶mischen Kirche auf die
Papstnachfolge widerlegt Schima unter Hinweis auf den
hÃ¤ufig als Paradebeispiel genannten Leo I. (440â461),
der zwar tatsÃ¤chlich das Amt des Archidiakons inne-
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hatte, jedoch nicht nur unter seinem VorgÃ¤nger, son-
dern auch schon unter seinem VorvorgÃ¤nger, also min-
destens bei einer Papstwahl (432) nicht zum Zuge kam.
Auch wenn Archidiakone als Aspiranten auftraten, ist in
den Quellen von deren Anwartschaft keine Rede. Zudem
weist Schima nach, dass die Zahl der nachgewiesenenAr-
chidiakone, die bei der ersten Gelegenheit zum Papst ge-
wÃ¤hlt wurden, viel zu gering ist, um daraus etwas able-
sen zu kÃ¶nnen (S.Â 113).

Von den AnfÃ¤ngen bis 1179 beschreibt der Autor
die Entwicklung des Themas. Das Jahr 1179 bietet sich
als naheliegender Endpunkt an, da auf dem Dritten La-
terankonzil entscheidende, bis in die Gegenwart wirken-
de Weichenstellungen getroffen wurden. Das Kriterium
der maior et sanior pars wurde ebenso verworfen wie
die Unterscheidung von WÃ¤hlern und Konfirmatoren.
Da es bei einer Papstwahl keine hÃ¶here Instanz gibt,
war und ist ein Rekurs nicht mÃ¶glich, die KardinÃ¤le
fungieren zugleich als WÃ¤hler und Konfirmatoren. Die
zeitliche Begrenzung hat zur Folge, dass der fÃ¼r die
kÃ¼nftige Beurteilung der Abdankungsfrage maÃgebli-
che RÃ¼cktritt CÃ¶lestins V. (1294) nach einem nur we-
nige Monate dauernden Pontifikat nicht mehr in Schi-
mas Untersuchungszeitraum fÃ¤llt. Somit fehlt auch eine
ErÃ¶rterung der oft diskutierten Frage, ob CÃ¶lestin mit
diesem Schritt die Wahl Benedikt Caetanis (Bonifaz VIII.)
beeinflusst hat.

Schima analysiert jeden einzelnen Pontifikat in chro-

nologischer Reihenfolge im Hinblick auf die Weichen-
stellungen fÃ¼r die Nachfolge; Quellen und Literatur
werden ausfÃ¼hrlich, gelegentlich sogar erschÃ¶pfend
referiert und erÃ¶rtert sowie einer durchweg sou-
verÃ¤nen Beurteilung unterzogen. Bei den den PÃ¤psten
beigegebenen Ordnungszahlen wÃ¤re eine strikte Ori-
entierung am offiziellen Verzeichnis im Annuario Pon-
tificio hilfreich gewesen. Dort werden zum Beispiel den
PÃ¤psten des Namens Stephan seit dem erwÃ¤hnten Ste-
phan II. (III.) zwei Zahlen beigegeben, da dessen gleich-
namiger VorgÃ¤nger, der nicht geweiht werden konn-
te, seit 1961 nicht mehr als Papst gefÃ¼hrt wird. Man-
che Formulierungen Schimas bleiben auch nach inten-
siver Reflexion rÃ¤tselhaft: Aus der Ãberschrift zu De-
cretum Gratiani D. 79 v. 10 (Si Papa de electione sui suc-
cessoris decernere non poterit) will er apodiktisch âerken-
nen: Der Papst kann Ã¼ber die Nachfolge nicht ent-
scheidenâ (S.Â 325), doch ist gerade dieser Kanon der
einzige, der ein Designationsrecht zumindest andeutet;
Schima widerspricht hier seiner eigenen Argumentati-
on. Gelegentliche vielleicht im Journalismus, nicht aber
in einer wissenschaftlichen Publikation tolerierbare sa-
loppe Beschreibungen (schon auf S.Â 7 ist von einer
âPole-Position im Bewerb um die Nachfolgeâ die Re-
de; im Zusammenhang mit kurzen Pontifikaten wird auf
S.Â 181 von einer hohen âSÃ¤uglingssterblichkeitsrateâ
unter PÃ¤psten gesprochen) fallen unangenehm auf,
kÃ¶nnen den Ã¼beraus positiven Gesamteindruck aber
nicht nachhaltig trÃ¼ben.
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